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Dienstleistung am Bürger
Bei unserem Auftraggeber handelt es sich um ein kommunales Wohnungsunternehmen in einer attraktiven Großstadt in 

Baden-Württemberg. Die Gesellschaft beschäftigt rund 45 Mitarbeiter und hat einen Eigenbestand von etwa 4.000 Wohnungen
und Gewerbeeinheiten. Darüber hinaus nimmt das Unternehmen eine Reihe wichtiger Aufgaben in der Stadtentwicklung und im

Gebäudemanagement wahr. Zur Entlastung der Geschäftsführung und zur Optimierung von Schnittstellen wird in einer 
neu geschaffenen Funktion eine engagierte Persönlichkeit gesucht.

Assistent/in der
Geschäftsführung 

Sie arbeiten direkt mit dem Geschäftsführer zusammen und unterstützen ihn in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern. Zu diesen gehören
die optimale Verzahnung verschiedener Fachbereiche, Berichtswesen/Koordination von Prozessen sowie die Vor- und Nachbereitung
von Gremiensitzungen. Ein weiterer Schwerpunkt stellt die Aufbereitung und Auswertung von Kennzahlen unter Verwendung von

Controllingtools sowie allgemeine Projektmanagementaufgaben dar. Darüber hinaus sind Sie in juristische Fragestellungen eingebun-
den und erhalten insgesamt intensive Einblicke in Grundsatzthemen, politische Entscheidungsprozesse und Gesetzgebungsverfahren.

Um diese vielseitige Aufgabe auszuüben, verfügen Sie über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium sowie erste Berufserfahrung,
die Sie in einem Unternehmen der Immobilienwirtschaft sammeln konnten. Kenntnisse im Immobilienmanagement, Controlling und in

der Finanzierung sind dabei wichtige fachliche Voraussetzungen. Idealerweise sind Sie mit juristischen Aufgaben in Berührung
gekommen. Ein sicherer Umgang mit Office und EDV-Kenntnisse in ERP werden erwartet. Darüber hinaus verfügen Sie über gute

organisatorische Fähigkeiten und eine analytische Denkweise. In persönlicher Hinsicht sind Sie als kommunikationsstark zu 
beschreiben, arbeiten gerne im Team und zeichnen sich darüber hinaus durch hohe Belastbarkeit aus. Bei entsprechender

Bewährung bestehen Perspektiven auf weitere anspruchsvolle Aufgaben.

Wenn Sie diese interessante Position anspricht, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf,
Zeugnis kopien und Gehaltsvorstellung) unter Angabe der Kennziffer MA 15.218/01. Für telefonische Informationen stehen Ihnen
Herr Daniel Corbic (Tel.: 0221/20506-141, daniel.corbic@ifp-online.de) und Herr Norbert Heinrich (Tel.: 0221/20506-52) gerne

zur Verfügung. Selbstverständlich sichern wir Ihnen die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung sowie die gewissenhafte
Berücksichtigung von Sperrvermerken zu.

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.gwg­troisdorf.de

Als größtes Wohnungsbauunternehmen im Rhein­Sieg­Kreis mit rund 2.900 Wohneinheiten sind wir stets darauf be­
dacht, für unsere Mieter und Mitglieder passenden, qualitativ hochwertigen Wohnraum zu schaffen. Zur Verstärkung un­
seres Teams suchen wir eine/n:

Ihre Aufgaben umfassen die Bearbeitung der notwendigen Abrechnungsdaten und Belege, die Erstellung der Heiz­ und Betriebskostenabrechnungen, die Prüfung
der abgegebenen Grunddaten, Ablesewerte und Kosten sowie ggf. Plausibilisierung und Rücksprache mit Kunden.

Sie verfügen über eine abgeschlossene wohnungswirtschaftliche Ausbildung, mietrechtliche Kenntnisse und Berufserfahrung in diesem Fachbereich (zwingend
erforderlich). Neben einer hochinteressanten Aufgabe und einem sicheren Arbeitsplatz bieten wir Ihnen eine angemessene Vergütung und ein motiviertes Team.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an:

Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Troisdorf eG
Steinackerstraße 16, 53840 Troisdorf
Tel.: 02241/9818­50, E­Mail: au@gwg­troisdorf.de

Sachbearbeiter (m/w) für die Betriebs­ und Heizkostenabrechnung
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   Ihr Profil  

Sie haben erfolgreich ein kaufmännisches (Fach-)Hochschulstudium, wün-
schenswert mit einer wohnungswirtschaftlichen Ausrichtung oder eine äqui-
valente Ausbildung, abgeschlossen. Sie verfügen über eine mehrjährige 
Berufs- und Leitungserfahrung, vorzugsweise in der Wohnungswirtschaft, 
idealerweise in Genossenschaften. Eine hohe Identifikation mit dem Genos-
senschaftsgedanken und den Zielen unserer Auftraggeberin, unternehme-
risches Denken und Handeln, Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative 
und eine hohe Leistungsbereitschaft zeichnen Sie darüber hinaus aus.
Ihre Arbeitsweise ist geprägt durch analytisches Denken und strukturiertes 
Handeln. Sie beweisen im Umgang mit allen beteiligten Akteuren ein hohes 
Maß an sozialer Kompetenz, Teamfähigkeit sowie Verhandlungsgeschick. 

Geboten wird Ihnen eine herausfordernde Position mit großem Gestaltungsspielraum zur langfristigen Entwicklung der Genossenschaft.

 Die                                                                               
sucht zum 1. April 2013 einen 

kaufmännischen Geschäftsführer (m/w)
im Zuge der Nachfolgeregelung, der in einem 2. Schritt die Position des kaufmännischen Vorstandes übernimmt. 

„Freie
Scholle”Baugenossenschaft zu Berlin eG

   Ihre Aufgaben

Sie gestalten aktiv die Weiterentwicklung der Genossenschaft. 
Im Wesentlichen verantworten Sie die Bereiche Betriebswirtschaft,  
Finanzen, Controlling und Personalwirtschaft. 
Ihnen obliegt neben der Planung einer langfristigen Unternehmens-
strategie auch das Wahrnehmen operativer Tätigkeiten. Sie sind u. a. 
zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit sowie für Rechtsangelegenheiten 
und tragen Sorge für eine enge und vertrauensvolle Organzusammen-
arbeit. 
Zudem haben Sie stets ein offenes Ohr für die Belange Ihrer Mitglieder. 

Haben Sie Interesse an dieser verantwortungsvollen Aufgabe, dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen einschließlich 
Ihrer Gehaltsvorstellungen, Ihrem frühestmöglichen Eintrittsdatum sowie der Angabe der Ausschreibungsquelle bis zum 5. August 2012 an:

DOMUS Consult Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH
Frau Saskia Scheffler, 

Schornsteinfegergasse 13, 
14482 Potsdam 

oder per E-Mail an:  bewerbungen@domusconsult.de

Als eine der ältesten und traditionsreichsten Wohnungsbaugenossenschaften Berlins wurde unsere Auftraggeberin, die Baugenossenschaft „Freie Scholle“ zu 
Berlin eG, 1895 in Tegel – im heutigen Verwaltungsbezirk Reinickendorf –  gegründet. Sie ist geprägt durch ihre gelebte genossenschaftliche Demokratie, wel-
che Mitbestimmung stets über die gesetzlichen Grenzen hinaus fördert, sowie ihre starke soziale Ausrichtung. Insgesamt 9 Angestellte inkl. Vorstand sowie 16 
gewerbliche Mitarbeiter bewirtschaften fast 1.600 Wohnungen und sorgen sich engagiert um die Belange ihrer über 4.000 Mitglieder. 

Unsere Gesellschaft bewirtschaftet und verwaltet in Trier und 
Umgebung rund 7.500 eigene und fremde Wohn- und Gewerbe-
einheiten und errichtet im Bauträgergeschäft im eigenen Namen 
Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen und Gewerbeeinheiten.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n geprüfte/n

Bilanzbuchhalter/-in
zum Führen unserer Finanzbuchhaltung.

Wir erwarten von Ihnen:

-  eine entsprechend abgeschlossene Berufsausbildung
-  mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung
-  Gute PC-Kenntnisse, insbesondere mit den MS-Office-Produk-

ten.
-  Kenntnisse und Erfahrungen mit der wohnungswirtschaftlichen 

Software „Wodis“ wären von Vorteil
-  Einsatzbereitschaft, persönliches Engagement sowie die 

Fähigkeit eigenverantwortlich und selbständig in einem Team 
zu arbeiten.

Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte an:

Personalabteilung der
WOHNUNGSBAU UND TREUHAND 
AKTIENGESELLSCHAFT 
STRASSBURGER ALLEE 3, 54295 TRIER

Weitere Informationen über unsere Gesellschaft finden Sie im 
Internet unter www.gbt-trier.de

Die Ammerländer Wohnungsbau Gesellschaft mbH mit Sitz in der Kreisstadt 
 Westerstede sucht zum 01.07.2013 eine/n

Geschäftsführer / -in
Wir sind ein gut aufgestelltes Wohnungsunternehmen und mit rd. 1700 eigenen 
Wohnungen der größte Wohnungsanbieter im Landkreis Ammerland. Besonderes 
Augenmerk legen wir auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wirtschaftlich­
keit und sozialer Verantwortung, auf Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung der 
demografischen Entwicklung und auf Verbesserung der Energieeffizienz. Dabei 
werden die Quartiere als attraktive Lebensräume weiterentwickelt und soziale 
Projekte in der Nachbarschaft gefördert.
Ihre Aufgaben:
●  Weiterentwicklung eines modernen Unternehmens der Wohnungswirtschaft
●  Steuerung der laufenden Bestandsmodernisierung und Bestandsentwicklung 

(Neubau) auf der Basis einer an den Mieterbedürfnissen und den wirtschaft­
lichen Rahmenbedingungen orientierten Strategie

●  Kaufmännische und technische Gesamtverantwortung und Vertretung der 
Gesellschaft

Ihre Anforderungen:
●  Sie haben eine kaufmännische Ausbildung mit Immobilienbezug bzw. ein 

 wirtschaftswissenschaftliches Studium erfolgreich abgeschlossen
●  Sie bringen umfassendes wirtschaftliches und technisches Verständnis 

sowie Kenntnisse über rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen der 
 Wohnungswirtschaft mit 

●  Sie sind eine qualifizierte Persönlichkeit und haben bereits umfangreiche Erfah­
rungen und Kenntnisse im Management der Wohnungswirtschaft gesammelt 
und besitzen ausgeprägte Führungskompetenzen

●  soziale Kompetenz, Entscheidungssicherheit, Belastbarkeit, Teamorientierung, 
Kreativität und Verhandlungsgeschick runden Ihr Profil ab

Wir bieten Ihnen eine interessante Aufgabe mit unternehmerischer Verantwor­
tung und großem Entscheidungsspielraum sowie ein engagiertes, motiviertes und 
gut eingespieltes Mitarbeiterteam. Eine systematische Einarbeitung durch den 
 jetzigen, altersbedingt ausscheidenden Geschäftsführer ist selbstverständlich.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich bitte bis zum 31.08.2012 unter Angabe Ihrer Vergütungs­
vorstellungen unter folgender Anschrift:
Herrn Landrat Jörg Bensberg – persönlich – Vorsitzender des Aufsichtsrates,  
c/o Landkreis Ammerland, Postfach, 26653 Westerstede

Bahnhofstr. 7, 26655 Westerstede 
www.ammerlaender­wohnungsbau.de
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Wir sind das kommunale Wohnungsunternehmen 
der Stadt Bremerhaven und verwalten ca. 
5.200 eigene Wohnungen. Darüber hinaus sind 
wir Verwalter von Eigentumswohnungen.

Die STÄWOG ist als Dienstleister für die Stadt Bremerhaven tätig und 
eingebunden in städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Aufgaben. 
Mit der Tochtergesellschaft STÄGRUND (Städtische Grundstücksgesellschaft 
Bremerhaven mbH) verwalten wir als Eigentümer Spezialimmobilien wie 
das Theatergebäude, den Zoo am Meer, die Parkhäuser und das Gebäude 
der Volkshochschule.

Mit unserer Tochtergesellschaft STÄPARK, der Städtischen Parkgesellschaft Bremerhaven mbH, 
betreuen wir Parkhäuser und bewirtschaften für die Stadt Bremerhaven treuhänderisch die 
öffentlichen Parkplätze.

Die STÄWOG Service GmbH beschäftigt sich mit Energiebeschaffung und Energiebereitstellung, 
insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Energieeffi zienz.

Wir suchen eine Führungspersönlichkeit mit immobilienwirtschaftlicher Kompetenz, die in der 
Lage ist, als

Alleiniger Geschäftsführer (w/m)
die STÄWOG-Gruppe strategisch und operativ zu führen.

Eine wirtschaftswissenschaftliche oder technische Hochschulausbildung bzw. eine kaufmännische 
Ausbildung gehören zum Anforderungsprofi l ebenso wie ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, 
Eigeninitiative und Belastbarkeit. Grundvoraussetzung ist eine langjährige Führungsverantwortung 
in der Wohnungswirtschaft. Die nachhaltige Bestandsbewirtschaftung bleibt ein Schwerpunkt der 
zukünftigen Geschäftspolitik. Deshalb sind technische und kaufmännische Erfahrungen des 
Bestands-Managements von Vorteil.

Die STÄWOG-Gruppe hat insgesamt 60 Mitarbeiter und wir erwarten einen offenen konstruktiven 
Führungsstil mit einer besonderen Berücksichtigung der Aus- und Weiterbildung.

Der jetzige Geschäftsführer wird im Sommer 2013 aus Altersgründen aus dem Unternehmen aus-
scheiden. Wir streben eine Einarbeitungszeit ab 01.01.2013 an. Wir erwarten, dass Ihr zukünftiger 
Wohnsitz in der Stadt Bremerhaven liegt.

Wenn Sie mit den anspruchsvollen Aufgaben eines kommunalen Wohnungsunternehmens die 
eigenen berufl ichen Ziele verwirklichen wollen, richten Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen bis zum 01.09.2012 an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Herrn Jörn Hoffmann,
c/o Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH, 
Justus-Lion-Weg 4, 27568 Bremerhaven.

Geschäftsführer (w/m)
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Bremerhaven
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Ihre Aufgaben
Neben der Unternehmenssteuerung werden Sie gemeinsam mit 
den nebenamtlichen Vorstandsmitgliedern die Unternehmens­
strategien und ­ziele zukunftsbezogen und rentabilitätsorientiert 
weiterentwickeln. Der genossenschaftliche Grundgedanke steht 
dabei im Vordergrund. Auf Grund der Größe und Struktur des Unter­
nehmens ist die operative Mitarbeit selbstverständlich.

Ihr Anforderungsprofil
Voraussetzung ist ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine 
vergleichbare, Immobilien bezogene Qualifikation. Wir erwarten ein­
schlägige rechtliche Kenntnisse im Miet­, Bau­ und Vergaberecht, 
sowie bautechnisches Grundwissen für Planung und Organisation 
von Baumaßnahmen. Sicherheit im Umgang mit modernen Steue­
rungsinstrumenten wie – Controlling, Portfolio­ und Risikomanage­
ment – auf der Grundlage moderner EDV­ und Anwenderkenntnisse 
setzen wir als selbstverständlich voraus.

Hinsichtlich Ihrer Persönlichkeit überzeugen Sie auch durch 
analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, Kreativität, Verhand­
lungsgeschick und Organisationstalent. Wir erwarten von Ihnen 

Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft sowie souveränes Auftreten. Ent­
scheidungsstärke sowie soziale Führungskompetenz im Umgang 
mit unseren Mitgliedern und Mitarbeitern runden Ihr Profil ab.

Ausstattung der Position
Die Position ist entsprechend Ihrer Verantwortung dotiert. Daneben 
wird eine betriebliche Altersversorgung gewährt. Nach erfolgreicher 
Einarbeitung besteht die Option der Berufung in den Vorstand.

Ihre Bewerbung
Wenn Sie diese Chance nutzen wollen und für diese Aufgabe 
vorbereitet sind, senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung bis zum 03. August 2012 an die Treuhandstelle 
für Wohnungsunternehmen in Bayern GmbH,  
Stollbergstraße 7, 80539 München oder an die Mailadresse:  
klaus.pohl@vdwbayern.de.

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Herr Klaus Pohl,  
Tel.: (089) 29 00 83 ­ 601 gerne zur Verfügung.

Diskretion und das Beachten von Sperrvermerken wird zugesichert.

Baugenossenschaft München von 1871 eG
Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen der Wohnungswirtschaft mit einem Wohnungsbestand von ca. 1000 Einheiten verteilt auf  
mehrere Liegenschaften in München und rund 1300 Mitgliedern. Kerngeschäft ist die langfristig ausgerichtete und wertorientierte 

Bestandsentwicklung. Dabei liegt der Schwerpunkt unserer Aktivitäten in der effektiven Bewirtschaftung, Instandhaltung und Modernisie­
rung des Wohnungsbestandes. Im Rahmen der Nachfolgeregelung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens zum  

01. Januar 2013 eine fachlich wie menschlich überzeugende, unternehmerisch und strategisch denkende Persönlichkeit als

Geschäftsführer / -in

Wir sind ein mittelständiges Wohnungsunternehmen mit Sitz in Ham-
burg und verfügen über einen Bestand von derzeit 4.632 Wohnungen. 
Unsere Schwerpunkte liegen überwiegend im Bereich der Bestandspflege, 
 verbunden mit hohen Investitionen in energetische Modernisierungen, im 
Neubau sowie in unserem sozialen Engagement für unsere Mitglieder.
Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir zum 1. September 2012 
eine/n

Mitarbeiter/-in im Rechnungswesen.
Ihr Aufgabengebiet umfasst: 
•  Betriebs- und Heizkostenabrechnung 
•  Betriebskostencontrolling 
•  Anlagenbuchhaltung 
•  Unterstützung bei Buchführung und Jahresabschluss unserer Tochter-

gesellschaft (GmbH).
Nach Abschluss Ihrer kaufmännischen/buchhalterischen Ausbildung oder 
ähnlicher Qualifizierung haben Sie bereits umfangreiche Berufserfahrung 
in der Wohnungswirtschaft gesammelt. Idealerweise verfügen Sie über 
Kenntnisse in unserer Branchensoftware Wodis.
Sie verfügen über hohe Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit, eine ergebnis-
orientierte Arbeitsweise und gute Kenntnisse der MS-Office-Anwendun-
gen.
Wir bieten Ihnen neben einem guten Arbeitsklima einen zukunftssicheren 
Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Bezahlung nach dem wohnungswirt-
schaftlichen Tarif.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungs-
unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Lichtbild, Gehaltsvorstellungen, Ein-
trittstermin) an die:
Baugenossenschaft Hamburger Wohnen eG 
z. Hd. Frau Albrecht 
Försterweg 46, 22525 Hamburg 
s.albrecht@hamburgerwohnen.de

Die Eigentümergemeinschaft des Ferienparks Glockenberg in 
Altenau / Oberharz

sucht einen erfahrenen Wohnungsverwalter 
– m/w –

ab 01. Juli 2013

Der Ferienpark umfasst rund 1.300 Eigentumswohnungen, die 
z. T. von den Eigentümern selbst genutzt und die z. T. gewerb-
lich vermietet werden. Außerdem gehören 3 Parkdecks und 
mehrere gewerbliche Einheiten dazu. Die Gesamtanlage 
befindet sich in einem sehr guten Zustand und erfreut sich 
mit der Sauna-Therme „Heißer Brocken“ großer Beliebtheit.

Der künftige Wohnungsverwalter muss umfangreiche Erfah-
rungen in der Verwaltung vergleichbarer Anlagen in rechtli-
cher, wirtschaftlicher und technischer Hinsicht haben. 

EDV-Kenntnisse und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit 
dem Rechenzentrum der Aareon GmbH Deutschland, Mainz 
(GES-Anwendung) sind unerlässlich.

Ferner muss der Verwalter in der Lage sein, Verhandlungen 
mit den Eigentümern, den Behörden, Handwerkern usw. zu 
führen.

Vollständige Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebens-
lauf, Zeugnisabschriften, Lichtbild, drei Referenzen) mit 
Gehaltsvorstellungen sind bis zum 10. September 2012

zu richten an:

Uwe Böger 
Dorfstr. 44 
24241 Blumenthal 
Für Rückfragen oder ergänzende Vorabinformationen 
 erreichen Sie Herrn Böger wie folgt:  
Tel.: 04347/1627 
Mail: margret-uwe@gmx.de
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Wir sind eine über 65 Jahre in Lampert-
heim (Kreis Bergstraße) bestehende Woh-
nungsbaugenossenschaft. Lampertheim 
ist ein aufstrebendes Mittelzentrum (32.000 
Einwohner) in Südhessen, das zur euro-
päischen Metropolregion Rhein-Neckar 
gehört. Alle weiterführenden Schulen 
sowie ein reichhaltiges Angebot an Sport- und Freizeiteinrichtun-
gen sind vorhanden. Im eigenen Mietwohnungsbestand bewirt-
schaften wir aktuell 730 Mietwohnungen sowie Garagen und 
Abstellplätze. Außerdem verwalten wir mehrere Eigentümerge-
meinschaften mit 189 Wohnungen.

Im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung suchen wir 
zum 01. Juli 2013 ein hauptamtliches

Vorstandsmitglied (w/m)
Gemeinsam mit zwei nebenamtlichen Mitgliedern des Vorstan-
des erfolgt die Leitung der Baugenossenschaft.

Wir suchen eine verantwortungsbewusste, unternehmerisch 
denkende Persönlichkeit, die in der Lage ist, die Genossenschaft 
zukunftsorientiert weiter zu entwickeln und überzeugend zu ver-
treten.

Wir erwarten Kenntnisse und Erfahrung in der Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft sowie fundiertes betriebswirtschaftliches 
Fachwissen. Erfahrungen im Genossenschaftswesen und bau-
technische Grundkenntnisse sind von Vorteil.

Aufgrund unserer Betriebsgröße ist das Vorstandsmitglied voll in 
das Tagesgeschäft eingebunden.

Ihre aussagekräftige Bewerbung, unter Angabe Ihrer Gehaltsvor-
stellung, senden Sie bitte bis zum 15. August 2012 an die Bau-
genossenschaft Lampertheim eG, Herrn Fritz-Ludwig Schmidt, 
Aufsichtsratsvorsitzender, Wilhelmstr. 64, 68623 Lampertheim.

Als leistungsstarke kommunale Gesellschaft sind wir seit über 90 Jahren auf dem Heidelberger Immobilienmarkt aktiv. Neben der 
Bewirtschaftung und Entwicklung der eigenen rund 7.200 Wohnungen verwalten wir rund 1.450 Einheiten für Dritte und nach WEG. 
Darüber hinaus betreiben wir ein umfangreiches Bauträgergeschäft und betätigen uns als Sanierungsträgerin nach BauGB. 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Geschäftsbereiches „Planen und Bauen“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen                    

Diplom-Ingenieur (m/w) als Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung (TGA) in Vollzeit
Ihr Aufgabengebiet:
  Verantwortung für die Planung, Ausführung und Bauleitung von TGA-Projekten (Heizung, Klima, Kälte, Sanitär und die dazugehörige  
   MSR Technik) sowie die fachliche Betreuung externer Planer 
  Übernahme der Bauherrenfunktionen im Bereich TGA 
  Konzeptionsentwicklung zur Verbesserung der Energieef� zienz
  Systemvergleiche und Analysen
  Ermittlung von Bau- und Betriebskosten, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
  Qualitätskontrolle und Terminüberwachung in der Planungs- und Ausführungsphase 
  Vertragsmanagement nach HOAI und VOB
  Risiko-, Nachtrags- und Gewährleistungsmanagement

Unsere Anforderungen:
  Abgeschlossenes Studium der Versorgungstechnik (BA/FH/TU) oder eine vergleichbare Quali� kation
  Kenntnis und Anwendung fachbezogener Regelwerke, verwendbarer Bauprodukte sowie fachübergreifender Vorschriften 
  Erfahrungen im Bereich des energetischen Bauens (EnEV, Passivhaus)
  Souveränität bei der Anwendung des MS-Of� ce-Paketes sowie der Planungs- und Ausschreibungsprogramme

Unser Angebot:
  Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, vielseitige Projekte eigenverantwortlich von der Planung bis zur Inbetriebnahme zu betreuen und 
   sich in einem Team fachlich und persönlich weiterzubilden.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung bis zum 31.07.2012 an die Geschäftsführung, 
gern auch elektronisch an personal@ggh-heidelberg.de.

Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg
Bluntschlistraße 14, 69115 Heidelberg

www.ggh-heidelberg.de

Stellenangebot als Immobilienkaufmann/-frau
Unseren Unternehmensleitspruch meinen wir wörtlich. Seit mehr als 75 Jahren 
versorgt die GWG Rhein-Erft die Bewohner der Region mit hochwertigem Wohn-
raum zu günstigen Konditionen. „Neue Aussichten“ bedeutet für uns aber auch 
den Blick auf zukunftsweisende Formen und Trends des Wohnens. Vor diesem 
Hintergrund passen wir unsere Wohnungsbestände kontinuierlich an aktuelle 
Anforderungen wie z. B. Umweltschutz oder soziale Verantwortung an. Und 
schaffen so attraktiven, zeitgemäßen Wohnraum in einem großzügigen und grü-
nen Wohnumfeld. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für den Bereich 
Wohnungsverwaltung zum nächstmöglichen Zeitpunkt zum 01.08.2012 eine/n 

Immobilienkaufmann/-frau
Arbeitsaufgaben: 
•	 	Abschluss,	Überwachung	und	Auflösung	von	Mietverträgen	
•	 	Führung	der	Bewerberkartei,	Mieterauswahl	
•	 	Vorgerichtliches	Mahnverfahren	
•	 	Vorbereitung	der	Unterlagen	für	Räumungs-	und	Zahlungsklagen	für	den	

Rechtsanwalt 
•	 	Schriftverkehr	mit	Mietern,	Behörden,	Mietervereinen,	Rechtsanwälten,	etc.	
•	 	Auftragsvergabe	für	Hausreinigung
•	 	Beteiligung	an	der	Erstellung	des	Bau-	und	Modernisierungsprogrammes	
•	 	Abschluss,	Überwachung	und	Auflösung	von	sonstigen	Verträgen	(Rekla-

meflächen, Zigarettenautomaten, etc.) 
•	 	Führung	der	Haus-,	Mieter-	und	Rechtsakten	
•	 	Statistik	und	Berichtserstattung	

Bewerberprofil: 
•	 	Erfolgreich	abgeschlossene	Ausbildung	als	Immobilienkauffrau/-mann	
•	 	Berufserfahrung	von	Vorteil
•	 	Kenntnisse	einer	Hausverwaltungssoftware
•	 	selbständige	Arbeitsweise,	Teamfähigkeit	und	Flexibilität
•	 	ein	hohes	Maß	an	Eigenmotivation	und	Zuverlässigkeit	
•	 	sicheres	Auftreten	und	Kommunikationsfähigkeit

Sie	erwartet	ein	modernes	Wohnungsunternehmen,	dass	Mitarbeiter	und	Kun-
den gemeinsam zielorientiert und ausgewogen begleitet.

Bei	 Interesse	 senden	Sie	 bitte	 Ihre	 vollständigen	Bewerbungsunterlagen	 an:	
hein@gwg-rhein-erft.de. 

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Bewerbung.

658 | 2012



Geeignet für:

– professionelle Verwalter
– Wohnungsunternehmen
– Liegenschaftsverwaltungen

Mit PowerHaus von Haufe haben Sie Ihren Wohnungs- 
und Immobilienbestand im Griff. Versprochen.

PowerHaus ist die leistungsstarke Softwarelösung, mit der Sie die Bewirtschaftung Ihrer Einheiten vereinfachen.
Dank modularem Aufbau passt sich die Software an Ihre individuellen Anforderungen an – Sie zahlen nur, was Sie 
 wirklich nutzen. 

Gern beraten wir Sie persönlich: 
Tel.: 0800 79 56 724*
E-Mail: team-realestate@haufe.de
* gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz

www.haufe.de/powerhaus
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BGB §§ 242, 556 Abs. 3 Satz 2, 3
Verwirkung von Betriebskosten
Trotz der Einführung der Ausschlussfrist zum 1. Januar 2002 ist noch 
Raum für eine Verwirkung von Nebenkostennachforderungsansprüchen.

BGH, Beschluss vom 21. Februar 2012, VIII ZR 146/11

Bedeutung für die Praxis
Ein Recht ist verwirkt, wenn der Berechtigte es längere Zeit hindurch 
nicht geltend gemacht und der Verpflichtete sich darauf eingerichtet hat 
und nach dem gesamten Verhalten darauf einrichten durfte, dass jener 
das Recht auch in Zukunft nicht geltend machen werde. Die Annahme 
einer Verwirkung setzt somit neben dem Zeitablauf das Vorliegen beson-
derer, ein solches Vertrauen des Verpflichteten begründender Umstände 
voraus. Aus der Tatsache, dass im entschiedenen Fall die Vermieter auf die 
Beanstandungen des Mieters hin keine Bemühungen unternahmen, ihre 
Forderungen aus den Jahren 2001 bis 2004 weiter außergerichtlich oder 
(in unverjährter Zeit) gerichtlich weiterzuverfolgen, konnte sich über die 
Jahre bei dem Mieter der Eindruck verfestigen, dass seine Beanstandun-
gen Erfolg hatten und die Vermieter zwar Betriebskostenabrechnungen 
vorlegen, aber die sich daraus ergebenden Nachzahlungsansprüche auf 
sich beruhen lassen und nicht gerichtlich durchsetzen werden. Dieser 

BGB § 556; HeizkostenVO § 12
Fehlen/Unmöglichkeit einer ver-
brauchsabhängigen Abrechnung 
für Wasser 
Trotz der vertraglich vereinbarten Abrechnung nach Verbrauch 
kommt es bei Fehlen/Unmöglichkeit einer solchen Abrechnung nicht 
dazu, dass der Mieter überhaupt keine Wasserkosten schuldet. 

BGH, Beschluss vom 13. März 2012, VIII ZR 218/11

Bedeutung für die Praxis
Es ist nicht rechtsfehlerhaft, dass der Vermieterin auf der Grundlage der 
nach Wohnfläche abgerechneten Kosten überhaupt Kosten für Wasser 
und Abwasser zugestanden werden, obwohl diese nach der vertragli-
chen Vereinbarung verbrauchsabhängig abzurechnen waren. Nach den 
Feststellungen des Berufungsgerichts ist die Ablesung der Wasserzähler 
unterblieben und eine Abrechnung nach Verbrauch deshalb nicht mehr 
möglich. Daraus folgt aber nicht, dass die Mieter mangels der vertraglich 
vereinbarten Abrechnung nach Verbrauch überhaupt keine Wasserkosten 
schulden. Vielmehr bleibt in einem solchen Fall nur eine Abrechnung nach 
dem Maßstab der Wohnfläche, wobei grundsätzlich eine Kürzung des sich 
daraus ergebenden Abrechnungsbetrages unter dem Gesichtspunkt des 
Schadensersatzanspruchs infolge einer Vertragsverletzung (unterblie-
bene Verbrauchserfassung) in Betracht kommen dürfte. Dafür, dass ein 
solcher Schaden höher gewesen wäre als der vom Berufungsgericht durch 
die analoge Anwendung von § 12 HeizkostenV ohnehin berücksichtigte 
Abzugsbetrag von 15 %, war nichts ersichtlich.

Rechtsanwalt Heiko Ormanschick, Hamburg
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BGB § 554 Abs.2 Satz 2
Duldungspflicht bei Umstellung 
der vom Mieter eingebauten  
Gasetagen- auf Zentralheizung
Der Wohnungsmieter muss die Umstellung der von ihm selbst einge-
bauten Gasetagenheizung als Herstellung eines in Berlin allgemein 
üblichen Zustandes auch dann dulden, wenn der Einbau für ihn im 
Hinblick auf die zu erwartende Mieterhöhung eine unzumutbare 
Härte bedeutet. 

LG Berlin, Urteil vom 10. Januar 2012, 63 S 203/11 –  
Revision zugelassen.

Bedeutung für die Praxis
Maßgebend für die Beurteilung einer Modernisierung ist grundsätzlich 
der vom Vermieter zur Verfügung gestellte Zustand, nicht der vom Mieter 
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BGB §§ 558, 558d
Kernsanierung: Änderung  
der Baujahreskategorie?
1. Zur Anwendung des Münchener Mietspiegels

2. Die Durchführung einer Kernsanierung eines zu diesem Zeitpunkt 
(2007/2008) noch bewohnten und bewohnbaren Mehrfamilienhau-
ses aus den 1950er Jahren führt bei einem Mieterhöhungsverlangen 
nach § 558 ff. BGB nicht zu einer Änderung der Baujahrskategorie

3. Neben der Einstufung in die Baualtersklasse 1949-1966 ist bei 
Vorliegen der Voraussetzungen hierfür auch ein Abschlag in Höhe 
von 0,85 pro m2 Wohnfläche für einen freistehenden Wohnblock vor-
zunehmen, der bei einer Einstufung in die Baujahreskategorie 2008 
nicht mehr einschlägig gewesen wäre.

LG München I, Urteil vom 18. April 2012, 14 S 16973/11

Bedeutung für die Praxis
Nur wenn ein vor einer Modernisierung zum Wohnen nicht mehr geeig-
netes Haus, vergleichbar einem Rohbau, vollständig saniert und moder-
nisiert oder durch An- oder Umbau neuer Wohnraum geschaffen wurde 
(z. B. Dachgeschossausbau), ist dies in die Baualtersklasse einzuordnen, in 
der die Baumaßnahme erfolgte. Die vorliegend von der Klageseite darge-
legten Maßnahmen führten nicht zu einer Änderung der Baualtersklasse. 
Unstreitig war die Wohnung noch zum Wohnen geeignet und wurde auch 
bewohnt. Die vorgenommene Generalsanierung führte nicht zur Änderung 
der Baualtersklasse. Die durchgeführten Verbesserungen und Verände-
rungen werden im Rahmen der Mietspiegelberechnung nur durch eine 
bessere Beschaffenheit und Ausstattung der Wohnung berücksichtigt. Die 
Baujahreskategorisierung des Münchner Mietspiegels soll auch nicht ei-
nen Anreiz für Modernisierungen von Wohnraum schaffen. Es handelt sich 
um statistisch erhobene Daten mit indikativer Wirkung für die ortsübliche 
Vergleichsmiete. 

Rechtsanwalt Heiko Ormanschick, Hamburg
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BGB § 560 Abs. 4 
Anpassung von 
Betriebskostenvorauszahlungen 
Die Anpassung von Vorauszahlungen setzt eine formell und inhaltlich 
korrekte Abrechnung voraus.

BGH, Urteil vom 15. Mai 2012, VIII ZR 246/11

Bedeutung für die Praxis
Für die Anpassung der Vorauszahlungen auf die Betriebskosten genügte 
nach der (bisherigen) Rechtsprechung eine formell ordnungsgemäße 
Abrechnung; auf die inhaltliche Richtigkeit kam es nicht an. An dieser 
Rechtsprechung hält der BGH aus den nachfolgenden Erwägungen nicht 
fest: Bleiben inhaltliche Fehler, die das Abrechnungsergebnis zu Lasten 
des Mieters verändern, bei der Anpassung unberücksichtigt, hat das zur 
Folge, dass ein Vermieter Vorauszahlungen in einer Höhe erheben könnte, 
die ihm bei korrekter Abrechnung nicht zustünden. Hinzu kommt, dass der 
Vermieter zur Erstellung einer korrekten Abrechnung verpflichtet ist und 
es nicht hingenommen werden kann, dass eine Vertragspartei aus der Ver-
letzung eigener Vertragspflichten Vorteile zieht. Besonders gravierende 
Konsequenzen für den Mieter könnten sich schließlich ergeben, wenn 
sich aus den Erhöhungen der Vorauszahlungen ein kündigungsrelevanter 
Mietrückstand aufbaut. In letzter Konsequenz könnte dies bedeuten, 
dass der Vermieter das Mietverhältnis wegen Mietrückständen beenden 
könnte, zu denen es überhaupt nur kommen konnte, weil er selbst eine 
fehlerhafte Abrechnung erstellt hatte, die den Mieter unberechtigt mit zu 
hohen Betriebskosten belastete. 

Rechtsanwalt Heiko Ormanschick, Hamburg
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über die Jahre immer gleiche Ablauf konnte bei dem Mieter in den Jahren 
2006 bis 2009 das berechtigte Vertrauen entstehen lassen, die Vermieter 
würden auch den Nachforderungsanspruch aus der Abrechnung für das 
Jahr 2005, die er in gleicher Weise beanstandet hatte wie die Abrechnun-
gen zuvor, gegen ihn nicht klageweise geltend machen.

Rechtsanwalt Heiko Ormanschick, Hamburg

geschaffene. Es stellt ein legitimes Interesse des Vermieters dar, in seine 
Wohnung zu investieren und durch diese Investitionen eine höhere Miete 
zu erzielen. Dieses Interesse gilt nicht nur für den Fall einer Neuvermie-
tung, sondern ihm kann und muss bereits im laufenden Mietverhältnis 
Rechnung getragen werden. Dann kann es aber auf vom Mieter geschaf-
fene Modernisierungen nicht ankommen, weil sich diese auf die vom 
Vermieter zu erzielende Miete nicht auswirken. Dies gilt sowohl für § 559 
BGB, wonach nur die vom Vermieter aufgewendeten Kosten umgelegt 
werden können, als auch für § 558 BGB, da anerkanntermaßen bei der 
Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete wohnwerterhöhende Merk-
male, die der Mieter auf eigene Kosten angeschafft hat, außer Betracht 
bleiben. Soweit sich der Mieter darauf beruft, dass die geplante Maßnah-
me im Hinblick auf die zu erwartende Mieterhöhung für ihn eine unzumu-
tbare Härte bedeutet, steht dem § 554 Abs. 2 Satz 4 BGB entgegen. Der 
maßgebliche Ausgangszustand kann im Hinblick auf den beabsichtigten 
Investitionsanreiz nur derjenige sein, der für die Miethöhe der Wohnung 
maßgeblich ist. Dies ist hier der Zustand der Wohnung mit Ofenheizung. 
In Berliner Wohnungen ist mittlerweile unabhängig von der Baualtersklas-
se die Ausstattung mit einer Zentralheizung allgemein üblich. 

Rechtsanwalt Heiko Ormanschick, Hamburg
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BGB §§ 254, 280 Abs. 1,  
ZPO §§ 167, 304, 538 Abs. 2
Rückgabe einer Mietwohnung
Zum Erklärungswert des Verhaltens des Wohnraumvermieters bei 
Rückgabe einer Mietwohnung.

OLG Hamm, Urteil vom 10. Mai 2012, I-28 U 166/11

Bedeutung für die Praxis 
Ob ein Vermieter die Mietsache „vorbehaltlos abgenommen” hat, beruht 
auf tatsächlichen Feststellungen, nämlich auf dem Erklärungswert des 
Verhaltens des Vermieters im Einzelfall. Der rechtliche Gehalt der Rück-
gabe einer Mietsache, die mit Feststellung ihres Zustands verbunden ist, 
ist daher durch Auslegung im Einzelfall zu ermitteln. Vorliegend hatten 
die Vermieterin und ihr Ehemann den Zustand der Mietsache gesichtet. 
Eine ausdrückliche Erklärung in der Art, dass die Wohnung „in Ordnung” 
sei oder ähnlich, hatten sie nicht abgegeben. Es konnte dahingestellt blei-
ben, ob die Vermieterin und ihr Ehemann verbal nichts bemängelt hatten 
und schriftlich nichts festgehalten wurde. Jedenfalls hatten sie zahl-
reiche Fotografien des Zustands der Mietsache gefertigt. Fertigt aber der 
Vermieter bei Rückgabe der Mietsache Lichtbilder, kann der Mieter dem 
regelmäßig nicht den Erklärungswert beimessen, dass der Vermieter keine 
Ansprüche wegen des Zustands der Mietsache verfolgen will. Denn das 
Anfertigen von Fotografien dient in einer solchen Situation typischerwei-
se zu Beweiszwecken. Denn Sinn und Zweck dessen ist es, den Zustand der 
Mietsache möglichst beweissicher festzuhalten. Es hätte keiner Fotogra-
fien bedurft, wenn die Mietsache bei Übergabe mangelfrei gewesen wäre. 
In einer solchen Fallgestaltung darf der Mieter berechtigterweise nicht 
annehmen, der Vermieter verzichte auf Ansprüche oder erkenne (z. B. 
im Wege eines deklaratorischen Schuldanerkenntnisses) an, dass keine 
Ansprüche gegen den Mieter bestünden. 

Rechtsanwalt Heiko Ormanschick, Hamburg
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BGB § 556 Abs. 1; II.BV § 27 Anlage 3
Abrede über  
einen Betriebskostenvorschuss 
Zur Wirksamkeit einer solchen Abrede in einem Mietvertrag über 
Wohnraum als Vereinbarung über die Umlegung von Betriebskosten.

BGH, Urteil vom 2. Mai 2012, XII ZR 88/10

Bedeutung für die Praxis
Es bedarf einer ausdrücklichen, inhaltlich bestimmten Regelung, 
aus der sich ergibt, dass der Mieter neben der Grundmiete ganz oder 
anteilig Betriebskosten zu tragen hat. Letztere müssen der Art nach 
konkretisiert werden. Nur dann ist es dem Mieter möglich, sich zumin-
dest ein grobes Bild davon zu machen, welche zusätzlichen Kosten auf 
ihn zukommen können. Diese Voraussetzungen sind bei einer formular-
mäßigen Vereinbarung in einem Wohnraummietvertrag erfüllt, wenn 
der Vertrag zur Umlegung der Betriebskosten eine Verweisung auf die 
Anlage 3 zu § 27 Abs. 1 II. Berechnungsverordnung enthält, sofern es 
sich nicht um „sonstige Betriebskosten” handelt. Im vorliegenden Fall 
enthielt der Mietvertrag weder eine Aufzählung der umzulegenden 
Betriebskosten noch eine Verweisung auf die – seinerzeit noch gelten-
de – Berechnungsverordnung. Genannt wurde unter der Überschrift 
„Nebenkosten” vielmehr nur das Wort „Betriebskostenvorschuss”. Für 
die Heizkosten waren keine Vorauszahlungen vorgesehen. Mit dieser 
Absprache korrespondierte die Betriebskostenabrechnung, in welcher 
keine Heizkosten ausgewiesen waren. Daraus folgerte der BGH, dass 
die Vertragsparteien den Begriff der Betriebskosten jedenfalls nicht im 
Sinne der Anlage 3 zu § 27 Abs. 1 II. Berechnungsverordnung verstan-
den hatten. Welchen anderen Inhalt die Vertragsparteien dem Begriff 
beigelegt haben wollten, ließ sich auch durch eine Auslegung des 
Mietvertrages nicht erkennen. 

Rechtsanwalt Heiko Ormanschick, Hamburg
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BGB §§ 133, 157, 307
Ergänzende Vertragsauslegung 
einer Preisänderungsklausel im 
Gas-Sonderkunden-Vertrag
Der Kunde kann die Unwirksamkeit von Preiserhöhungen nicht 
geltend machen, wenn er sie nicht innerhalb eines Zeitraums von 
drei Jahren nach Zugang der jeweiligen Jahresabrechnung, in der die 
Preiserhöhung erstmals berücksichtigt worden ist, beanstandet hat.

BGH, Urteil vom 14. März 2012, VIII ZR 93/11

Bedeutung für die Praxis 
Weder in der Zahlung der Abrechnungsbeträge noch in dem Weiterbezug 
von Gas kann eine konkludente Zustimmung des Kunden zur Erhöhung 
der Gaspreise gesehen werden. Aus seiner maßgeblichen Sicht lässt sich 
der Übersendung einer Jahresabrechnung, die einseitig erhöhte Preise 
ausweist, nicht der Wille des Versorgungsunternehmens entnehmen, 

Vertragsrecht

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung DW Grün

eine Änderung des Versorgungsvertrages hinsichtlich des vereinbarten 
Preises herbeizuführen. Allerdings ist der Berechnung des Zahlungsan-
spruchs des Versorgungsunternehmens jedoch nicht der bei Vertrags-
schluss geschuldete Anfangspreis zugrunde zu legen. Dies ergibt sich 
aus einer ergänzenden Vertragsauslegung des Versorgungsvertrages, 
die dazu führt, dass sich der Kunde nicht darauf berufen kann, nur zur 
Zahlung des ursprünglich vereinbarten Anfangspreises verpflichtet 
zu sein. Es ist immer dann eine nicht mehr hinnehmbare Störung des 
Vertragsgefüges anzunehmen, wenn es sich um ein langjähriges Gasver-
sorgungsverhältnis handelt, der betroffene Kunde den Preiserhöhungen 
und den darauf basierenden Jahresabrechnungen über einen längeren 
Zeitraum nicht widersprochen hat und nunmehr auch für länger zurück-
liegende Zeitabschnitte die Unwirksamkeit der Preiserhöhungen geltend 
macht. In diesen Fällen vermag die vertraglich vorgesehene, nur in die 
Zukunft wirkende Kündigungsmöglichkeit des Energieversorgungs-
unternehmens die Regelungslücke im Vertrag nicht in einer für beide 
Seiten zumutbaren Weise zu schließen.

Rechtsanwalt Heiko Ormanschick, Hamburg
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WEG-recht

WEG § 21 Abs. 1 und 5 Nr. 2
Kostentragung für Instandsetzung 
und/oder Erneuerung der Fenster 
Weist die Gemeinschaftsordnung die Pflicht zur Instandhaltung 
und Instandsetzung der Fenster nebst Rahmen in dem räumlichen 
Bereich des Sondereigentums den einzelnen Wohnungseigentümern 
zu und nimmt dabei den Außenanstrich aus, ist eine vollständige 
Erneuerung der Fenster im Zweifel Sache der Gemeinschaft.

BGH, Urteil vom 2. März 2012, V ZR 174/11

Bedeutung für die Praxis
Wird durch Regelung zur Instandhaltung der Fenster in der Gemein-
schaftsordnung festgelegt, dass soweit die Außenansicht betroffen 
werde, eine einheitliche Ausführung unabdingbar und die Erneuerung des 
Außenanstrichs der Fenster samt Rahmen und Rollläden Sache der Eigen-
tümergemeinschaft sei, so spricht dies dafür, dass die Kompletterneue-
rung der Fenster (nach § 5 Abs. 2 WEG zwingend Gemeinschaftseigentum) 
in diesem Einzelfall erst recht nicht unter die Instandsetzungspflicht der 
Sondereigentümer fällt. Anders ist bei eindeutiger Zuweisung auch dieser 
Aufgabe an den einzelnen Wohnungseigentümer zu entscheiden. Auch 
wenn dem Sondereigentümer uneingeschränkt die Instandsetzung und 
Instandhaltung überbürdet wurde, reicht dies aus; denn im gesetzlichen 
Sprachgebrauch umfasst die Instandhaltung und Instandsetzung auch 
einen Austausch der Fenster.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg

WEG § 13 Abs. 2
Nachträgliche Begründung  
von Sondernutzungsrechten
Eine Regelung in der Teilungserklärung, durch die sich der teilende 
Eigentümer vorbehält, an Flächen des Gemeinschaftseigentums 
nachträglich Sondernutzungsrechte zu begründen, muss dem 
sachenrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz genügen.

BGH, Urteil vom 20. Januar 2012, V ZR 125/11

Bedeutung für die Praxis
Ist der sog. „Aufteiler” nach der Teilungserklärung unwiderruflich befugt, 
den im Erdgeschoss gelegenen Wohnungen Teile der Gartenflächen als 
Terrassen zur Sondernutzung zuzuordnen und soll diese Befugnis für das 
jeweilige Sondernutzungsrecht nach dessen Eintragung in das Grundbuch 
des begünstigten Wohnungs- bzw. Teileigentums erlöschen, so hat dies 
den Sinn, ohne Zustimmung der übrigen Eigentümer diese Zuordnung 
vorzunehmen. Wirksam ist diese Regelung aber nur, wenn auch für 
unbeteiligte Dritte (insbesondere Banken) klar im Vorhinein erkennbar 
ist, welche Flächen (bestimmt nach Lage und Größe) nachträglich mit 
Sondernutzungsrechten versehen werden dürfen, d. h. welche Flächen als 
sondernutzungsfreie Flächen verbleiben müssen.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg
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ZPO §§ 522, 574
Hoher Streitwert, aber keine 
zulässige Berufung?
Beschlüsse zur Erneuerung der Fensterelemente der Wohnung, die 
Ablehnung des Antrags, dem Verwalter und dem Verwaltungsbei-
rat eine Rüge wegen verspäteter Erstellung der Jahresabrechnung 
zu erteilen, sowie die erstrebte Versendung von Schriftverkehr zu 
einem Gerichtsverfahren führen im Einzelfall zu einer unter 600 Euro 
liegenden Beschwer des Klägers.

BGH, Beschluss vom 8. März 2012, V ZB 215/11

Bedeutung für die Praxis
Der Anfechtende muss durch die Abweisung seiner Klage mit mehr als 
600 Euro beschwert sein, um das zulässige Rechtsmittel der Berufung 
einlegen zu können. Dieser Mindestwert wird bei geringen Miteigentums
anteilen des Anfechtenden auch bei hohen Baukosten oft nicht erreicht. 
Während sich der Streitwert nach § 49 a GKG berechnet, kommt es bei 
der Beschwer (vgl. § 3 ZPO) nur auf das konkrete Einzelinteresse an. Der 
einzige Ausweg für den Anfechtenden besteht in solchen Fällen darin, sich 
weitere Streitgenossen zu suchen, die ebenfalls in die Berufung gehen 
wollen und auch in erster Instanz unterlegen waren. Dem eher querulato-
risch veranlagten Einzelgänger dürfte dies allerdings schwer fallen.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg
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§ 21 Abs. 3 WEG
Vertrauensschutz und langjährige 
Anwendung eines fehlerhaften 
Verteilungsschlüssels 
Ein Verteilungsschlüssel darf nicht auf einen mangels Beschlusskom-
petenz nichtigen – von der Gemeinschaftsordnung abweichenden 
– Beschluss (Verteilung nach Wohneinheiten, Wohnfläche und 
Verbrauch) gestützt werden. Wohnungseigentümer können jedoch 
ggf. darauf vertrauen, dass nach den Vorgaben des Beschlusses ab-
gerechnet wird, wenn dieser Verteilungsschlüssel nicht nur jahrelang 
angewendet worden ist, sondern vor allem dem bestandskräftigen 
Wirtschaftsplanbeschluss zugrunde lag.

LG Lüneburg, Urteil vom 6. September 2011 – 9 S 30/11

Bedeutung für die Praxis
Der Vertrauensschutzgedanke hat hier nur ausnahmsweise und wohl zu 
Unrecht Bedeutung erlangt. Die Nichtigkeit von teilungserklärungsän-
dernden – nicht auf einer vertraglichen oder gesetzlichen „Öffnungsklau-
sel beruhenden – Beschlüssen ist seit BGH vom 20.9.2000 (ZMR 2000, 
771) Allgemeingut. Derartige Rechtsprechungsänderungen haben auch 
Rückwirkung (zur Teilrechtsfähigkeit: OLG Hamm ZMR 2006, 833; a.A. 
nur OLG Celle ZMR 2006, 540). Neue Erkenntnisse und Anforderungen 
des BGH sind grds. auf alle noch nicht bestandskräftig beschlossenen 
bzw. rechtskräftig entschiedenen Sachverhalte anzuwenden, d. h. es ist 
für die Zukunft ggf. von Gewohntem abzuweichen. Die Bindungswirkung 
des Kostenverteilerschlüssels aus dem bestandskräftigen Wirtschaftsplan 
(hierzu gehört auch die Sonderumlage) ist nicht zwingend.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg
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WEG §§ 27; 43 Nr. 4; 46
WEG-Verwalter hat kein altruis-
tisches Beschlussanfechtungsrecht 
Dem Wohnungseigentumsverwalter steht kein allgemeines Recht zu, 
jegliche Art von Beschluss auf seine Ordnungsgemäßheit zu über-
prüfen. Die Aufgabe des Verwalters ist vielmehr darauf beschränkt, 
die Willensbildung der Gemeinschaft umzusetzen und sie dement-
sprechend zu verwalten (§ 27 Abs. 1 Nr. 1 WEG); dazu gehört auch 
die Umsetzung von fehlerhaften Beschlüssen. Ein unbeschränktes 
Anfechtungsrecht würde dieser Rolle widersprechen (im Anschluss 
an LG Nürnberg-Fürth, ZMR 2009, 483).

LG Itzehoe, Urteil vom 12. April 2012, 11 S 50/10 

Bedeutung für die Praxis
Der WEG-Verwalter ist nicht Kontrolleur der Eigentümer, sondern eher 
deren „Vollzugsorgan”. Er muss auch ihm bedenklich erscheinende – sogar 
bereits angefochtene – Beschlüsse umsetzen. Die o. g. Rechtsprechung 
befreit den Verwalter von der jobgefährdenden Anfechtung gegen den 
Mehrheitswillen. Das Beschlussanfechtungsrecht bei ordnungswidrigen 
Beschlüssen muss hier ein Wohnungseigentümer ausüben. Wenn sich 
keiner zur gerichtlichen Anfechtung binnen eines Monats bereitfindet, er-
wächst der Beschluss in Bestandskraft. Anfechten darf der WEG-Verwalter 
weiterhin alle Beschlüsse, die ihn in seinen eigenen Rechten betreffen, 
insbesondere seine Abwahl.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg
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WEG § 21 Abs. 5 Nr. 4; EStG §§ 5, 6 
Beteiligung eines Wohnungs
eigentümers an Instandhaltungs-
rückstellung 
Ein bilanzierender Gewerbetreibender, dem eine Eigentumswohnung 
gehört und der Zahlungen in eine von der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft gebildete Instandhaltungsrückstellung geleistet hat, 
muss seine Beteiligung an der Instandhaltungsrückstellung mit dem 
Betrag der geleisteten und noch nicht verbrauchten Einzahlungen 
aktivieren. 

BFH, Urteil vom 5. Oktober 2011, I R 94/10

Bedeutung für die Praxis
Nach der BFH-Rechtsprechung sind Beiträge zur Instandhaltungsrücklage 
mit ihrer Zahlung aufgrund der Bindung im Verwaltungsvermögen zwar 
aus dem frei verfügbaren Vermögen des einzelnen Wohnungseigentümers 
abgeflossen. Dennoch gilt: Die vom Sondereigentümer in eine Instand-
haltungsrückstellung eingezahlten Beträge sind erst mit deren Verbrauch 
durch die Eigentümergemeinschaft als Werbungskosten abziehbar (BFH-
Beschluss vom 21. Oktober 2005, IX B 144/05; BFH ZMR 2009, 380). 
Diese Überlegungen gelten genauso für den bilanzierenden Gewerbetrei-
benden , der ein Wirtschaftsgut „Wohnungs-oder Teileigentum” hält.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg
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WEG §§ 20, 21 Abs. 4, Abs. 8; BGB §§ 195, 199
Anspruch auf Bestellung  
eines WEG-Verwalters 
Der Anspruch auf Bestellung eines WEG-Verwalters unterliegt nicht 
der regelmäßigen Verjährung nach Maßgabe der §§ 195, 199 BGB. 
Da die Bestellung einer Verwaltung nicht ausgeschlossen werden 
kann (§ 20 Abs. 2 WEG) scheidet eine Verwirkung des Bestellungs-
anspruchs aus. Jeder Eigentümer kann für den Fall, dass in einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft ein Verwalter nicht bestellt 
ist, ohne weitere Darlegung von Tatsachen nach § 43 Nr. 1 WEG die 
gerichtliche Bestellung eines Verwalters verlangen.

LG Hamburg, Urteil vom 23. Mai 2012, 318 S 198/11  
(Revision zugelassen)

Bedeutung für die Praxis
Wenn auch nur ein Wohnungseigentümer die Bestellung eines WEG-
Verwalters beansprucht und die Eigentümerversammlung insoweit nicht 
positiv beschließt, kommt immer noch eine Verwalterbestellung über § 21 
Abs. 8 WEG durch das Gericht in Betracht. Selbst wenn die Mehrhausan-
lage über Jahrzehnte ohne Verwalter ausgekommen ist, tritt in der Regel 
weder Verwirkung noch Verjährung ein. Da trotzdem die Befugnis der Ei-
gentümer besteht, diesen gerichtlich oktroyierten WEG-Verwalter wieder 
abzuberufen und eine neue Verwaltung zu bestellen, sollte im Urteil zur 
Vermeidung eines erneuten verwalterlosen Zustands eine Verknüpfung 
von Ab- und Neuwahl erfolgen.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg
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WEG §§ 23 Abs. 4, 24 Abs. 6, 25
erforderliche Unterschriften unter 
Versammlungsprotokoll 
1. Ein Wohnungserbbauberechtigter (Wohnungseigentümer) kann 
sich bei der Ausübung seines Stimmrechts auch durch mehrere Be-
vollmächtigte vertreten lassen. Diese können nur einheitlich abstim-
men, wenn sie gleichzeitig in der Versammlung anwesend sind.

2. Macht die Teilungserklärung die Gültigkeit der Beschlüsse der 
Gemeinschaft von der Protokollierung und der Unterzeichnung des 
Protokolls von zwei Wohnungserbbauberechtigten (Wohnungsei-
gentümern) abhängig, muss das Protokoll von zwei verschiedenen 
natürlichen Personen unterzeichnet werden, die entweder selbst 
Wohnungserbbauberechtigte (Wohnungseigentümer) sind oder für 
sich oder andere Wohnungserbbauberechtigte (Wohnungseigentü-
mer) handeln.

BGH, Urteil vom 30. März 2012, V ZR 178/11

Bedeutung für die Praxis
Wer nicht den sichersten Weg (sollte nicht nur für Anwälte das oberste 
Handlungsprinzip sein) wählt und bei dem in der Gemeinschaftsordnung 
festgeschriebenen „Vier-Augen-Prinzip” die notwendigen 2 Unterschrif-
ten unter das Versammlungsprotokoll setzen lässt – was sogar nachholbar 
ist! –, sondern sich darauf beruft, dass ein Eigentümer für zwei Personen 
aufgrund erteilter Vollmacht unterschreiben durfte, hat die Rechnung 
ohne den BGH gemacht.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg
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Mietenspiegel??

Wir haben leider nur 
Miet-Spiegel!
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Die großen Irrtümer des Wohnungswesens – Teil 1: Mietspiegel
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Der Mietertaschen-
kalender 2013

Die richtige Wahl für jeden Tag:
Immer griffbereit. Der Mietertaschenkalender 2013 ist ein kompakter
Kalender im Taschenformat und bietet Ihren Mietern alles aus einer Hand – 
von der Adressverwaltung bis zur Zeitplanung. 

Eine bunte Mischung informativer Tipps. Der Mietertaschenkalender 
2013 dient nicht nur als Kalender, sondern enthält zusätzlich hilfreiche Fach-
beiträge und Tipps rund um das Thema Wohnen.

Das Medium für tägliche Präsenz. Mit einem individuell gestalteten Vor-
satzblatt sind Sie täglich präsent bei Ihren Mietern – 365 Tage im Jahr. Ab einer 
Bestellmenge von 100 Stück können Sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen. 
Schicken Sie uns Ihr Firmenlogo und Ihre Texte gleich zusammen mit der Be-
stellkarte und wir gestalten Ihnen ein Vorsatzblatt, das Eindruck schafft.
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 Bestellung bitte bis zum 05.09.2012, 
die Auslieferung erfolgt Anfang November.

Bitte senden Sie die Bestellung an Haufe-Lexware 
GmbH & Co. KG, Standort Hamburg,
Tangstedter Landstraße 83, 22415 Hamburg,
per Fax: 040 520103-12
oder per Mail: mtk@hammonia.de

Nach Auftragseingang erhalten Sie eine Auftragsbestätigung.

Preise Mietertaschenkalender 2013
Bei einer Abnahme Einzel-

preis
Mehrpreis

Vorsatzblatt*
bis 100 Stück 1,65 € –
bis 300 Stück 1,60 € 0,35 €
bis 500 Stück 1,55 € 0,33 €
bis 1.000 Stück 1,52 € 0,30 €
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zzgl. MwSt. Der Versand erfolgt frei Haus.
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„Da ist mehr drin.“

  
Auch wer gut ist, kann 

noch besser werden. 
Die Integrierten Services 

von Aareon helfen Woh-
nungsunternehmen, Genos-

senschaften, kommunalen 
Gesellschaften, Hausverwal-

tungen, industrieverbundenen 
Unternehmen und Finanzinves-

toren, wirklich alle Optimierungs-
potenziale auszuschöpfen – un-

abhängig davon, mit welchem 
IT-System sie arbeiten. Denn in 

den Services stecken über 50 Jahre 
Branchenexpertise. Informieren Sie 
sich jetzt. Im Internet, telefonisch 
(0800-0227366) oder direkt in einer 
unserer Niederlassungen. 

Ein Unternehmen der Aareal Bank Gruppe

www.aareon.com
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